Teil A – konkrete Paragraphenänderungen
Ziel dieser Stellungnahme ist es, die Gestaltungssatzung aus Sicht der betroffenen Eigentümer so auszugestalten, dass sie
– rechtssicher,
– praktikabel,
– auslegungsarm und
– mit energetischen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen vereinbar ist.
§ 4 Genehmigungspflicht und Genehmigungsfreiheit
Problem: faktische Rückkehr zur Genehmigungspflicht durch Auslegung
Aktuelle Regelung (verkürzt):
· Änderungen der äußeren Gestaltung sind genehmigungsfrei, wenn sie den Vorschriften der Satzung nicht widersprechen.
· Genehmigungsfreiheit hängt damit vollständig von der Auslegung der Gestaltungsvorschriften ab.
Problematische Folgen:
· Für Eigentümer ist vorab nicht eindeutig erkennbar, ob ein Vorhaben genehmigungsfrei ist.
· Es entsteht ein faktisches Prüf- und Rückfrageerfordernis, selbst bei eigentlich genehmigungsfreien Maßnahmen.
· Die Grenze zwischen genehmigungsfrei und genehmigungspflichtig wird in die Verwaltungspraxis verlagert.
➡️ Ergebnis:
Eine eigentlich gewünschte Entbürokratisierung wird in der Praxis nicht erreicht.
Vorschlag zur Klarstellung (Textergänzung):
Maßnahmen gelten als genehmigungsfrei im Sinne dieser Satzung,
wenn sie den ausdrücklich genannten Gestaltungsanforderungen entsprechen.
Eine weitergehende gestalterische Bewertung erfolgt im Rahmen der Genehmigungsfreiheit nicht.
➡️ Ziel:
· klare Trennung zwischen Regel + Ausnahme
· Rechtssicherheit vor Durchführung einer Maßnahme


Zus. Grundproblem
§ 4 sagt:
Genehmigungsfrei nach LBauO bleibt genehmigungsfrei –
aber nur, wenn die Gestaltungssatzung eingehalten wird.
Das bedeutet in der Praxis:
Ein nach Landesbauordnung genehmigungsfreies Gartenhaus kann
→ gestaltungssatzungswidrig sein
→ und dadurch genehmigungspflichtig werden.
Das ist ein klassischer Konflikt zwischen:
· Bauordnungsrecht
· Gestaltungssatzung als örtliche Bauvorschrift


Beispiel:
Ein kleines, genehmigungsfreies Gartenhaus:
· Flachdach
· anthrazit
· modernes Design
Wenn die Satzung nur Satteldächer erlaubt (§ 6),
dann könnte das Gartenhaus:
→ nicht zulässig sein
→ oder nur mit Abweichung
Das ist genau die Art von „Genehmigungsfalle“, die wir vermeiden wollen.





§ 9 Anforderungen an Fassadenöffnungen – Vorbaurollläden / Rollläden
Kernproblem: Verbot als solches – nicht nur die Sichtbarkeit
Aktuelle Regelung:
· Vorbaurollläden sind an vom öffentlichen Raum sichtbaren Fassaden unzulässig.
· Zulässig nur an nicht einsehbaren Fassaden.
Zentrale Kritikpunkte:
a) Pauschales Verbot statt gestalterischer Steuerung
· Die Regelung stellt ein grundsätzliches Verbot mit Ausnahme dar.
· Gestaltung wird nicht gesteuert, sondern verhindert.
b) Energetische und sicherheitsrelevante Aspekte bleiben unberücksichtigt
· Rollläden verbessern:
· sommerlichen Wärmeschutz
· winterliche Dämmung
· Einbruchschutz
· Das Verbot steht im Widerspruch zu:
· energetischer Sanierung
· Klimaschutzzielen auf kommunaler und übergeordneter Ebene
c) Bestand und Realität im Gebiet
· Zahlreiche Gebäude im Satzungsgebiet verfügen bereits über Vorbaurollläden.
· Ein pauschales Verbot verhindert:
· Erneuerung
· energetische Nachrüstung
· gestalterische Verbesserung bestehender Anlagen
➡️ Bestandsschutz allein reicht nicht, da Modernisierung ausgeschlossen wird.
Vorschlag: gestalterisch gebundene Zulassung statt Verbot
Alternativformulierung (konkret und übernehmbar):
Vorbaurollläden und Rollladenkästen sind auch an vom öffentlichen Raum einsehbaren Fassaden zulässig,
sofern sie
– farblich der Fassade angepasst sind,
– eine ruhige, untergeordnete Gestaltung aufweisen und
– das Erscheinungsbild der Straßenfassade nicht wesentlich beeinträchtigen.
➡️ Vorteil:
· keine gestalterische Beliebigkeit
· energetische und sicherheitsrelevante Maßnahmen bleiben möglich
· klare Kriterien statt Einzelfalldiskussionen

§ 10 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie
Ausgangslage
Die Satzung erlaubt Solaranlagen grundsätzlich, stellt jedoch mehrere Bedingungen:
· Dachparallelität
· kein Überragen von First, Traufe oder Ortgang
· nur quadratische oder rechteckige Formate
· Fassadenanlagen max. 20 cm Überstand
Formal wirkt das wie eine Zulassung.
Praktisch entsteht jedoch eine starke technische Einschränkung, die moderne PV-Systeme nur eingeschränkt abbildet.

Problematische Punkte
1. Dachparallelität als starres Kriterium
Die verpflichtende Dachparallelität ist gestalterisch nachvollziehbar, aber:
· moderne PV-Systeme erfordern teilweise leichte Neigungsabweichungen
· Aufständerungen können technisch sinnvoll sein (Ertrag, Verschattung)
· energetische Optimierung wird gestalterisch untergeordnet
➡️ Risiko:
Eine scheinbar erlaubte Nutzung wird faktisch erschwert.

2. „Nicht über First, Traufe oder Ortgang ragen“
Technisch sinnvoll – aber ohne Toleranzregelung.
Problem:
· Module schließen konstruktionsbedingt häufig minimal über
· geringfügige Überstände können unvermeidbar sein
· es fehlt eine Bagatellgrenze
➡️ Das erzeugt unnötige Einzelfallentscheidungen.

3. Formvorgabe „nur quadratisch oder rechteckig“
Diese Regel ist aktuell technisch redundant:
· PV-Module sind ohnehin rechteckig
· Speziallösungen (z. B. angepasste Systeme, Solardachziegel) könnten eingeschränkt werden
Die Regel schafft keinen Mehrwert, erhöht aber die Regelungsdichte.

Grundsatzargument
Die Satzung verfolgt den Schutz des Straßenbildes.
Gleichzeitig sind Photovoltaikanlagen heute:
· gesetzlich privilegiert
· energiepolitisch gewollt
· Bestandteil kommunaler Klimaziele
Eine Gestaltungssatzung darf die Nutzung solarer Energie nicht faktisch behindern, sondern sollte sie gestalterisch einbinden.

Vorschlag zur Klarstellung / Ergänzung
A. Dachparallelität differenzieren
Solaranlagen sollen grundsätzlich dachparallel ausgeführt werden.
Geringfügige konstruktionsbedingte Abweichungen sind zulässig, sofern sie das Erscheinungsbild nicht wesentlich beeinträchtigen.

B. Toleranzregel bei Überständen
Ein geringfügiges konstruktionsbedingtes Überragen von bis zu 10 cm gilt nicht als Verstoß gegen diese Vorschrift.

C. Formvorgabe entschlacken
Die Beschränkung auf quadratische oder rechteckige Formate kann entfallen oder ersetzt werden durch:
Es sind marktübliche Modulformate zulässig.

Ziel der Anpassung
· Planungssicherheit für Eigentümer
· Vermeidung unnötiger Abweichungsverfahren
· Stärkung der Akzeptanz der Satzung
· Vereinbarkeit mit Klimazielen

§ 11 Anforderungen an Einfriedungen
Ausgangslage
Zur straßenseitigen Begrenzung gelten:
· max. 1,50 m Höhe für bauliche Einfriedungen
· max. 1,80 m Höhe für Hecken
· definierte Materialvorgaben
· Verbot bestimmter Verkleidungen
Die Regelung ist grundsätzlich klar strukturiert.
In der Praxis ergeben sich jedoch mehrere Auslegungsprobleme.

Problematische Punkte
1. Höhenmessung ab „Oberkante Gehweg“
Gemessen wird:
„ab Oberkante des an das Vorhabengrundstück angrenzenden Gehwegs“
Problemfälle:
· Grundstücke mit Gefälle
· erhöhte Grundstücksniveaus
· fehlender Gehweg
· unklare Bezugspunkte bei Eckgrundstücken
➡️ Ohne Klarstellung entsteht erhebliche Auslegungsunsicherheit.

2. Starre Materialvorgaben
Zulässig sind u. a.:
· Hecken
· Holzzäune
· Naturstein
· Ziegel
· schmiedeeiserne Zäune
Nicht zulässig:
· Matten
· Flechtzaunelemente
· Kunststoffplatten
Problem:
· moderne, zurückhaltende Metall- oder Stabgitterzäune könnten unklar eingeordnet sein
· Kombinationen mit Sichtschutz sind pauschal ausgeschlossen
· funktionale Anforderungen (Lärm, Sicherheit, Tiere, Privatsphäre) bleiben unberücksichtigt

3. Bestandssituationen
Viele Grundstücke verfügen bereits über:
· höhere Einfriedungen
· kombinierte Systeme
· Geländeversprünge
Es fehlt eine ausdrückliche Klarstellung zur Modernisierung oder Anpassung bestehender Einfriedungen.

Vorschläge zur Klarstellung
A. Höhenregel differenzieren
Bei Grundstücken mit erheblichem Geländeversatz oder fehlendem Gehweg ist die Bezugshöhe nachvollziehbar festzulegen.
Geringfügige Abweichungen, die sich aus dem natürlichen Geländeverlauf ergeben, gelten nicht als Verstoß.

B. Materialregel öffnen, ohne das Ziel zu gefährden
Zulässig sind auch schlichte Metall- oder Stabgitterzäune, sofern sie eine ruhige und untergeordnete Gestaltung aufweisen.

C. Bestand und Modernisierung
Die Erneuerung bestehender Einfriedungen in vergleichbarer Höhe und Gestaltung gilt als zulässig, sofern das Straßenbild nicht wesentlich verändert wird.

Ziel der Anpassungen
· Vermeidung unnötiger Einzelfallprüfungen
· Klarheit bei Hang- und Eckgrundstücken
· praktikable Umsetzung für Eigentümer
· Wahrung des Straßenbildes ohne Überregulierung

§ 12 Abweichungen
Problem: zu unbestimmt – hohe Unsicherheit für Eigentümer
Aktuelle Regelung:
· Abweichungen „sollen zugelassen werden“, wenn
· Zweck der Vorschrift gewahrt bleibt
· öffentliche und nachbarliche Belange nicht entgegenstehen
Problem:
· keine konkreten Kriterien
· keine Regelbeispiele
· Entscheidung vollständig im Ermessen der Behörde
➡️ Folge:
· Eigentümer können vorab nicht einschätzen, ob ein Antrag Aussicht auf Erfolg hat.
· Abweichungsverfahren wird zur Blackbox.

Vorschlag: Klarstellung durch Regelbeispiele
Abweichungen sollen insbesondere zugelassen werden,
wenn
– energetische Verbesserungen erreicht werden,
– bestehende bauliche Situationen sinnvoll weiterentwickelt werden oder
– durch gestalterische Maßnahmen eine gleichwertige Wirkung erzielt wird.
➡️ Das ist kein Automatismus, aber:
· erhöht Planbarkeit
· reduziert Konflikte
· stärkt Akzeptanz der Satzung

Teil B – strukturelle Klarstellungen zur Anwendung der Satzung
§ 3 Bestandsschutz – gefährliche Formulierung bei Ersatz
Aktuelle Regelung:
Bei vollständigem Ersatz bestehender Gebäude ist der Bestandsschutz verwirkt.
Problem:
· „vollständiger Ersatz“ ist nicht definiert
· Wann beginnt ein Neubau?
· Dach neu?
· Außenwände neu?
· Abriss + Wiederaufbau?
· Gefahr:
→ Sanierung kann ungewollt als Neubau gewertet werden
Das kann bei energetischer Sanierung oder Aufstockung relevant werden.
➡️ Hier wäre eine Klarstellung sinnvoll:
Ein vollständiger Ersatz liegt nur vor, wenn das Gebäude vollständig abgebrochen und neu errichtet wird.


§ 6 Dächer – 45° Mindestneigung
Das ist eine sehr harte Festsetzung.
Risiken:
· energetische Dachsanierung
· moderne Dachformen
· Erweiterungen
· Anbauten
Gerade bei Erweiterungen (§ 14 unverbindlich) entsteht Konfliktpotenzial.
Das kann langfristig zu einer faktischen Bauverhinderung führen.
Besser Beispiel:
Abweichungen von bis zu 5° gelten als geringfügig und sind zulässig, sofern das Erscheinungsbild nicht wesentlich verändert wird.

§ 7 Dachaufbauten – 50%-Regel / 2/3-Regel
Hier liegt ein klassisches Auslegungsproblem:
„Breite der Dachfläche in der Horizontalen“
Das ist technisch nicht selbsterklärend.
Fragen:
· Bezugsmaß?
· Trauflänge?
· Firstlänge?
· Dachschräge projiziert?
Hier droht im Zweifel immer die restriktive Auslegung.
Besser Vorschlag:
Maßgeblich ist die Trauflänge der jeweiligen Dachfläche.



§ 8 Fassadenfarben – RAL-Katalog
Problematisch ist weniger die Farbwahl als:
· starre Bindung an RAL K7
· keine Klarstellung bei Putznuancen
· keine Toleranz bei geringfügiger Abweichung
Hier könnte man eine einfache Ergänzung einbauen:
Gleichartige oder vergleichbare Farbtöne gelten als zulässig.
Genehmigungsfreie Nebenanlagen (z. B. Gartenhaus, Geräteschuppen)
Das ist juristisch entscheidend.

Grundproblem
§ 4 sagt:
Genehmigungsfrei nach LBauO bleibt genehmigungsfrei –
aber nur, wenn die Gestaltungssatzung eingehalten wird.
Das bedeutet in der Praxis:
Ein nach Landesbauordnung genehmigungsfreies Gartenhaus kann
→ gestaltungssatzungswidrig sein
→ und dadurch genehmigungspflichtig werden.
Das ist ein klassischer Konflikt zwischen:
· Bauordnungsrecht
· Gestaltungssatzung als örtliche Bauvorschrift


Beispiel:
Ein kleines, genehmigungsfreies Gartenhaus:
· Flachdach
· anthrazit
· modernes Design
Wenn die Satzung nur Satteldächer erlaubt (§ 6),
dann könnte das Gartenhaus:
→ nicht zulässig sein
→ oder nur mit Abweichung
Das ist genau die Art von „Genehmigungsfalle“, die wir vermeiden wollen.

Lösungsmöglichkeit
Man sollte ergänzen:
Die Anforderungen an Dachform, Dachneigung und Material gelten nicht für genehmigungsfreie Nebenanlagen im Sinne der Landesbauordnung, sofern diese in ihrer Wirkung untergeordnet sind.
Das wäre eine wichtige Klarstellung.


§ 14 – unverbindliche Anforderungen
Auch hier steckt ein Risiko.
Formell unverbindlich –
aber in der Praxis oft als „Erwartungshaltung“ der Verwaltung ausgelegt.
Beispiel:
„sollen sich orientieren“
Das kann in Genehmigungsverfahren faktisch bindend wirken.
Hier könnte man klarstellen:
Die Regelungen des § 14 sind ausdrücklich nicht genehmigungsrelevant.
Ohne Klarstellung besteht die Gefahr, dass unverbindliche Regelungen faktisch zur Genehmigungsvoraussetzung werden.



Beispielheft / Leitfaden vorderen:
Ein sogenannter:
· Gestaltungsleitfaden
· Praxisleitfaden
· Erläuterungsbroschüre
Vorteile:
· weniger Konflikte
· weniger Anrufe bei Bauamt
· höhere Akzeptanz
· klare Beispiele mit Bildern
Zur Erhöhung der Transparenz und Akzeptanz wird angeregt, ergänzend zur Satzung einen praxisorientierten Gestaltungsleitfaden mit Beispielen typischer Maßnahmen (z. B. Rollläden, Gartenhäuser, Solaranlagen, Gauben) zu veröffentlichen.
Das ist politisch schwer ablehnbar, weil es:
· keine Regel ändert
· aber Transparenz schafft

Was noch fehlt Gleichbehandlungsgrundsatz
Die Anwendung der Satzung muss sicherstellen, dass vergleichbare Sachverhalte im Satzungsgebiet gleichbehandelt werden.
Verhältnismäßigkeit
Man sollte einbauen:
Die Eingriffe in die Gestaltungsfreiheit sollten verhältnismäßig sein und sich auf das für den Erhalt des Straßenbildes notwendige Maß beschränken.
Verwaltungspraxis / Verfahrensaufwand
Auch Ergänzen:
Klare und auslegungsarme Regelungen reduzieren auch den Verwaltungsaufwand und vermeiden unnötige Abweichungsverfahren.


